
Mehrfach schon wurde auch in der Schweizeri-
schen Ärztezeitung über die Notwendigkeit der 
gemeinsamen Entscheidungsfindung (Shared 

Decision Making, SDM) von Fachpersonen und Patientin-
nen und Patienten berichtet [1]. Immer wieder wird festge-
stellt, dass SDM seltener praktiziert als gefordert wird [2]. 
Tatsächlich müssen nicht alle Entscheidungen gemeinsam 
und unter Einbeziehung der Werte und Präferenzen von 
 Patientinnen und Patienten getroffen werden. Holzer und 
Biller-Andorno [3] grenzen den Anwendungsbereich von 
SDM auf Situationen ein, in denen mehr als eine Behand-
lungsoption besteht und die Behandlungspräferenzen der 
betroffenen Person unklar sind. 

Ja, Patientinnen und Patienten haben ein Anrecht auf 
gemeinsame Entscheidungsfindung, allerdings nicht auf 
einen bestimmten Entscheid, der ihnen am ehesten zusagt. 
Ergänzt wird das Recht auf Information und Gehör um die 
Verpflichtung der Fachperson, eine wirkungs- und aus-
sichtslose Behandlung abzulehnen, auch wenn sie von der 
betroffenen Person gewünscht wird [4]. Ausserdem ist klar: 
Längst nicht alle Patienten und Patientinnen wollen eine 
 gemeinsame Entscheidungsfindung. Der Anteil an Betrof-
fenen, die ausdrücklich SDM wünschen, und der Personen, 
die alleine entscheiden möchten oder den Entscheid der 
Fachperson überlassen, hängt von der untersuchten  Kohorte 
und der klinischen Fragerstellung ab. Fakt ist: Es ist nicht 
vorhersehbar, wer SDM möchte und wer nicht. Darüber 
muss man sich bei der Kommunikation klar sein.

Zuhören statt Informationsflut
Aber wie kann man herausfinden, was die Patientin oder der 
Patient wünscht? Präferenzen gehören in den Bereich der sub-
jektiven Tatsachen. Und die muss man sich erzählen lassen. 
Man kann sie nicht gezielt erfragen. Daher ist die Umsetzung 
von SDM eng verknüpft mit der Bereitschaft von Fachperso-
nen, Betroffenen «bei ihrer Geschichte» zuzuhören.

Das ist wichtiger als die Informationsflut von ärztlicher 
Seite. In den vergangenen Jahren ist in der SDM-Debatte ein 
neuer Gesichtspunkt aufgetaucht, nämlich das Risiko, durch 
(zu) ausführliche Informationen einen eigentlichen 
 Nocebo-Effekt auszulösen. Gerade in der Anästhesie wird 
darüber diskutiert, ob nicht eine umfassende Aufklärungs-

pflicht, wie sie in den meisten Ländern gesetzlich gefordert 
wird, dazu führt, dass Patientinnen und Patienten überwäl-
tigt werden von der Vielzahl möglicher wesentlicher Neben-
wirkungen. Sie würden nicht im Sinne des Shared Decision 
Making an einen klugen Entscheid herangeführt, sondern 
häufig verunsichert und verwirrt [5]. 

Argumente und Bauchgefühl 
Ein weiterer Aspekt, der in der SDM-Diskussion zu wenig 
aufgegriffen wird, ist die grundlegende Frage, wie wohlüber-
legte Entscheidungen zustande kommen. Sind sie tatsäch-
lich das Resultat eines Abwägens verschiedener Pro- und 
Contra-Argumente, die im Rahmen eines Aufklärungsge-
spräches einzeln präsentiert werden? Diese einzelnen Argu-
mente müssten gehört, verstanden und schliesslich behalten 
werden, um Eingang in den Entscheidungsprozess zu fin-
den [6]. Die empirische Literatur zeigt, dass jeder dieser 
Schritte kritisch und fehlerbehaftet ist und dass rationale 
Entscheidungen durch kluges Abwägen jenseits von vier 
 Argumenten abgelöst werden von intuitiven Entscheidun-
gen, bei denen Betroffene vor allem ihrem Bauchgefühl fol-
gen. Auf die Frage «Was hat denn die Ärztin alles mit Dir 
besprochen?» von Angehörigen antworten sie dann: «Wie 
genau das geht, weiss ich auch nicht mehr, aber sie kennt 
sich aus. Die weiss, was sie tut!» [7]. Ob das ein schlechter 
Entscheid ist? Ich glaube nicht. 

Wie wichtig zuhören wirklich ist
Arzt-Patienten-Kommunikation Gibt es mehrere Behandlungsoptionen, haben Patientinnen und 
Patienten ein Anrecht darauf, in Entscheidungen einbezogen zu werden. Aber nicht alle geben eindeu-
tige Antworten – und manche wollen gar nicht entscheiden. Wie kann man die Wünsche erkennen?
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